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Initiativen Fluglärm in Mainz und Rheinhessen 
Besprechungsnotiz vom 12. März 2020 

 

Alte städt. Kita, Hindemithstraße 1 
Zugang von der Hebbelstraße 131-139 oder vom Wendehammer Fontanestraße  

Wir bitten um die Teilnahme der Sprecher oder Vertreter der Vereine, Arbeits- und Fachgruppen. 
 

1. Änderung der Tagesordnung:     
Aus Anlass der öffentlichen Sitzung des  Nachbarschaftsausschusses  der  Stadt  Mainz  und  des  
Landkreises  Mainz-Bingen, haben wir uns keine eigene Tagesordnung gegeben und uns ab 
18:00Uhr  in  der Stadtverwaltung  Mainz, Konferenzraum Marc  Chagall,  Stadthaus  Große  
Bleiche  46,  55116  Mainz getroffen und haben als stille Zuhörer die Ausschusssitzung verfolgt. 

2. Einwände zur Besprechungsnotiz vom 9. Januar 2020:   entfällt     
 

3. Berichte aus den Vereinen, Arbeits- und Fachgruppen:  

1. Die Tagesordnung des Nachbarschaftsausschusses unter Vorsitz der Landrätin des Landkreises 
Mainz-Bingen, Dorothea Schäfer enthielt nur zwei Punkte: 

1. "Fluglärm -Probebetrieb zur optimierten Nutzung des Start-und Landebahnsystems am 
Flughafen Frankfurt/Main"  

1. Vortrag der geplanten Absenkung des Luftraums im Bereich des Soonwaldes im Westen 
im Zusammenhang einer übergreifenden Luftraumänderung für Anflugverfahren durch 
die DFS  

2. Rechtanwalt Bernhard Schmitz, hat einen überragenden Vortrag über die zu erwartende 
Mehrbelastung gehalten. 
Die Belastung entsteht durch Organisation der An- und Abflüge des Frankfurter 
Flughafens in niedriger Flughöhe mit den dazu gehörenden Flugverfahren.  
Die DFS fühlt sich an das Kommittent des früheren Managements gegenüber dem 
früheren Ministerpräsidenten gebunden, 701.000 Flugbewegungen und mehr steuern zu 
können. Diese Zusage ist unter völliger Missachtung der damit zusammenhängenden 
Belastung der Bevölkerung im nahen und weiteren Umfeld des Flughafens erfolgt. 
Es ist gesetzliche Aufgabe der Piloten, der Fluggesellschaften, den Flughafens und der 
Flugsicherheitsbehörden sowie des Staates die Menschen vor gesundheitlicher 
Gefährdung zu bewahren.  
Das zu gewährleisten ist nach Auffassung der DFS bei der gewünschten Anzahl von 
Flugbewegungen nicht möglich. 
Daraus lässt sich nur der Schluss ziehen, dass die Bewegungen mindestens so weit 
reduziert werden müssen, dass Lärm-arme An- und Abflugverfahren wie CDA und 
ähnliche eingeführt und durchgehalten werden können. 
Die Genehmigungsbehörde hat das Recht und die Pflicht die Betriebsgenehmigung für 
den Frankfurter Flughafen so weit zu reduzieren, dass die wissenschaftlich basierten 
Empfehlungen der Weltgesundheitsorganisation nicht überschritten werden.  
Das Bündnis der Bürgerinitiativen hat festgestellt, dass der Flughafen bei 380.000 
Flugbewegungen im Jahr, seine öffentlich rechtliche Aufgabenstellung zu 100% erfüllen 
kann. 

2. Im Anschluss wurde die anliegende Resolution einstimmig beschlossen. 
 

Dietrich Elsner, Koordinator  

Mainz, 21. Februar 2020       
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Mitglieder des  Nachbarschaftsausschusses  der  Stadt  Mainz  und  des  Landkreises  Mainz-
Bingen: 
 

Name Mitgliedschaft Art der Mitarbeit 
Stellvertretende/r Vorsitzende/r 
Ebling, Michael SPD Mitglied 
Vorsitz 
Schäfer, Landrätin Dorothea   Mitglied 
Mitglieder 
Boos-Waidosch, Marita BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN Mitglied 
Gill, Matthias BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Mitglied 
Klomann, MdL, Johannes SPD Mitglied 
Odenweller, Anette CDU Mitglied 
Oepen, Wolfgang FDP Mitglied 
Schreiner, MdL, Gerd CDU Mitglied 
Schriftführung 
Schiller, Hans   Schriftführung 

 

  Entnommen aus https://bi.mainz.de/kp0040.php?__kgrnr=28& am 5.4.2020 

  


